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Muster

Errichtung einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – mehrgliedrig – in normaler Form nebst Anmeldung und Gesellschafterliste

Errichtung:

UR.Nr.

/2010
… Urkundenkopf und Standardeingangsformulierung…

erschienen:

1.
der Lehrer Anton Antons, ….

2.
die Lehrerin Berta Bundschuh, …

3.
der Lehrer Christoph Christopherson, …

(Vorbefassungsvermerk)

Die Erschienen baten um die Beurkundung der Gründung einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) und erklärten was folgt:

 AUTONUM \* ROMAN 
Gründung

Wir errichten hiermit eine

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

nach Maßgabe des dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrages, die verlesen wurde. 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 3.000 EUR und ist eingeteilt in 3 Geschäftsanteile im Nennwert von je 1.000 EUR. Hiervon übernehmen:

- Anton Antons einen Geschäftsanteil mit der lfd. Nrn. 1 im Nennwert von 1.000 EUR gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages,

- Berta Bundschuh einen Geschäftsanteil mit der lfd. Nrn. 2 im Nennwert von 1.000 EUR gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages,

- Christoph Christopherson einen Geschäftsanteil mit der lfd. Nrn. 3 im Nennwert von 1.000 EUR gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages.

Die Geschäftsanteile sind sofort in voller Höhe einzuzahlen.

 AUTONUM \* ROMAN 
Gesellschafterversammlung

Die Erschienenen halten sodann eine Gesellschafterversammlung ab. Es wird einstimmig folgendes beschlossen:

Zu Geschäftsführern werden bestellt:

Herr Anton Antons,

geboren am …..

wohnhaft Musterweg 1, 12345 Berlin

Frau Berta Bundschuh

geboren am …

wohnhaft Musterweg 2, 12345 Berlin

Herr Christoph Christopherson

geboren am …

wohnhaft Musterweg 3, 12345 Berlin

Sie vertreten die Gesellschaft stets einzeln und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 AUTONUM \* ROMAN 
Hinweise

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass

a)
die Gesellschaft erst mit der Eintragung in das Handelsregister entsteht;

b)
der vor der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister in ihrem Namen Handelnde persönlich als Gesamtschuldner nach § 11 Abs. 2 GmbHG haftet;

c)
die Gesellschafter auch bei Eintragung für einen bei Handelsregistereintragung auf das Stammkapital entstandenen Fehlbetrag haften (Unterbilanzhaftung);

d)
eine Geldeinlage, die bei wirtschaftlicher Betrachtung und auf Grund einer im Zusammenhang mit der Übernahme der Geldeinlage getroffenen Abrede ganz oder teilweise als verdeckte Sacheinlage zu bewerten ist, keine Erfüllungswirkung hat
;

e)
eine Vereinbarung, derzufolge die Gesellschaft einem Gesellschafter eine Leistung schuldet, die wirtschaftlich einer Rückzahlung der Einlage entspricht, der Erfüllung der Einlageschuld nur unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 5 GmbHG nicht entgegensteht, insbesondere in der Anmeldung gem. § 8 GmbHG anzugeben ist; 

f)
eine gesetzliche Rücklage gem. § 5a Abs. 3 GmbHG zu bilden ist und diese nur für die dort genannten Zwecke verwendet werden darf;

g)
der Geschäftsführer auch bei der in Folge geringer Nennkapitalausstattung schnell eintretenden Überschuldung der Gesellschaft zur Stellung eines Insolvenzantrags verpflichtet ist (§ 15a InsO);

h)
zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der GmbH behördliche Genehmigungen erforderlich sein können;

i)
die Gesellschafter der Gesellschaft solidarisch für den Schaden haften, der dadurch entsteht, dass sie vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person die Führung der Geschäfte überlassen, die nicht Geschäftsführer sein kann. und diese Person die ihr gegenüber der Gesellschaft bestehenden Obliegenheiten verletzt.

 AUTONUM \* ROMAN 
Kosten

Die Kosten der Errichtung und der Eintragung der Gesellschaft trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag in Höhe von 500 EUR.

 AUTONUM \* ROMAN 
Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten Ausfertigungen:

-
der Gesellschafter,

-
die Gesellschaft

Beglaubigte Abschriften erhalten:

-
das Registergericht (elektronische begl. Abschrift),

-
das zuständige Finanzamt für Körperschaften,
Das Protokoll nebst Anlage wurde den Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Anlage

Gesellschaftsvertrag

§ 1

Firma, Sitz

(1)
Die Gesellschaft führt die Firma:

Schulprobleme? – mit uns nicht! UG (haftungsbeschränkt)
 .

(2)
Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von leistungsschwachen Schülern, insbesondere durch die Erteilung von Nachhilfeunterricht und Schulaufgabenhilfe.

§ 3

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

§ 4

Stammkapital, Geschäftsanteile

(1)
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

3.000,00 EUR

in Worten Euro dreitausend.

(2)
Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 3 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 3 im Nennbetrag von jeweils 1.000 EUR.

Hiervon haben übernommen:

- Anton Antons einen Geschäftsanteil mit der lfd. Nrn. 1 im Nennwert von 1.000 EUR gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages,

- Berta Bundschuh einen Geschäftsanteil mit der lfd. Nrn. 2 im Nennwert von 1.000 EUR gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages,

- Christoph Christopherson einen Geschäftsanteil mit der lfd. Nrn. 3 im Nennwert von 1.000 EUR gegen Bareinlage in Höhe des Nennbetrages.

Die Geschäftsanteile sind sofort in voller Höhe einzuzahlen. 
§ 5

Vertretung

(1)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

(2)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

(3)
Die Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Sie kann auch einzelne Geschäftsführer allgemein oder für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, so dass sie befugt sind, die Gesellschaft bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Dies gilt auch dann, wenn sich alle Geschäftsanteile in der Hand des Geschäftsführers oder daneben in der Hand der Gesellschaft vereinigt haben.

(4)
Absätze (1) - (3) gelten für Liquidatoren entsprechend.

§ 6 bis 10

(Bestimmungen zu Geschäftsführungsbefugnis, 

Gesellschafterversammlung, Kündigung, Ausscheiden, Einziehung / Zwangsabtretung, Einziehungsfolgen, Abfindung)

Von einem Formulierungsvorschlag wird mangels Standardisierbarkeit abgesehen.

§ 11

Wettbewerbsverbot

Jedem Gesellschafter und jedem Geschäftsführer kann durch Beschluss der Gesellschafter Befreiung vom gesetzlichen Wettbewerbsverbot erteilt werden.

§ 12

Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand (Kosten der Beurkundung, der Eintragung in das Handelsregister, sonstige Rechts- und Steuerberatungskosten) in Höhe von bis zu 500 EUR.

Anmeldung:

UR.Nr.


/2010
An das 

Amtsgericht Charlottenburg

- Handelsregister -

HRB neu

Firma: Schulprobleme? – mit uns nicht! UG (haftungsbeschränkt)
Als Anlage fügen wir bei:

· Gründungsurkunde.

· Liste der Gesellschafter.

Zur Eintragung in das Handelsregister wird angemeldet:

I.

Die o.g. Gesellschaft ist errichtet. Ihre inländische Geschäftsanschrift lautet:

Musterweg 1, 12345 Berlin.

II.

Die Vertretung der Gesellschaft ist allgemein wie folgt geregelt:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen der Gesellschaft vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. 

III.

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Herr Anton Antons,

geboren am …..

wohnhaft Musterweg 1, 12345 Berlin

Frau Berta Bundschuh

geboren am …

wohnhaft Musterweg 2, 12345 Berlin

Herr Christoph Christopherson

geboren am …

wohnhaft Musterweg 3, 12345 Berlin

Sämtliche bestellten Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft stets einzeln und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

IV.

Die Geschäftsführer versichern, dass auf jeden übernommenen Geschäftsanteil  ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR, insgesamt also ein Betrag in Höhe von 3.000  EUR auf ein Konto der in Gründung befindlichen Gesellschaft eingezahlt ist, endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht, mit Ausnahme des satzungsgemäß durch die Gesellschaft zu tragenden Gründungsaufwands nicht mit Verbindlichkeiten vorbelastet ist und die Einlagen nicht an die Übernehmer zurückgewährt werden.

V.

Jeder Geschäftsführer versichert nach Belehrung durch den beglaubigenden Notar
 über die unbeschränkte Auskunftspflicht nach § 53 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister für sich persönlich:

„Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre.

a)
Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

b)
Während der letzten 5 Jahre wurde ich nicht rechtskräftig verurteilt wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG, wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a StGB (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Mir ist bekannt, dass in die mit Rechtskraft eines entsprechenden Urteils beginnende Frist von 5 Jahren die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Auch im Ausland wurde ich innerhalb dieser Frist nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt.“

Weiter erklären die Geschäftsführer, dass sie keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB unterliegen.

(Es folgt ggf. Vollzugsvollmacht und Beglaubigungsvermerk)

Liste der Gesellschafter

und der übernommenen Geschäftsanteile

bei Gründung

der

Schulprobleme? – mit uns nicht! UG (haftungsbeschränkt)

mit Sitz in Berlin

	Gesellschafter
	Wohnort
	Geburtsdatum
	Geschäftsanteile
	Lfd. Nummer

	Anton Antons
	Berlin
	01.01.1954
	1 Geschäftsanteil zu 1.000 EUR
	1

	Berta Bundschuh
	Berlin
	01.01.1964
	1 Geschäftsanteil zu 1.000 EUR
	2

	Christoph Christopherson
	Berlin
	01.01.1974
	1 Geschäftsanteil zu 1.000 EUR
	3

	Summe:
	
	
	3.000 EUR
	


Berlin, den …

Arwed Mustermann

Berta Bundschuh

Chrstoph Christopherson

� 	Überlegungen, die für die Gründung einer UG in der Regelform sprechen:


	- Musterprotokoll enthält keine ausreichenden Regelungen für Gesellschafterstreitigkeiten.


	- Es sollen mehr als ein Geschäftsführer bestellt werden.


	- Die Gesellschafter / Geschäftsführer sollen aus steuerlichen Gründen vom Wettbewerbsverbot befreit werden können.


	- Die Gesellschaft soll haftungsbeschränkt sein, benötigt jedoch kein nennenswertes Eigenkapital.


� 	Wegen des sachenrechtlichen Bestimmtheitsgebots empfiehlt es sich, die Nummerierung der Geschäftsanteile bereits im Errichtungsankt vorzunehmen. 





� 	Wegen § 5a Abs. 2 GmbHG sind bei einer UG – unabhängig von ihrer Errichtungsform – die Geschäftsanteile vollständig einzuzahlen. Sacheinlagen sind ausgeschlossen.





� 	Da § 5a Abs. 2 Satz 2 GmbHG Sacheinlagen für die UG gänzlich ausschließt, kommt m.E. die „Anrechnungslösung“ des § 19 Abs. 4 GmbHG nicht zur Anwendung, so dass es bei der gänzlichen Versagung einer Erfüllung der Einlageverpflichtung im Falle einer verschleierten Sachgründung verbleibt.


� 	Der „unschöne“ Rechtsformzusatz ist zwingend beizufügen (§5a Abs. 1 GmbHG).


� 	Zweckmäßig mit Blick auf die Erweiterung der Vertretungsmacht des Liquidators, vgl. BGH DNotZ 2008, 75-77.





� 	Nach dem neuen § 8 Abs. 2 Satz 2 GmbHG ist die Beifügung von Einzahlungsbelegen künftig nur noch erforderlich, wenn das Gericht “erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Versicherung” hat. Eine etwaige, gem. § 19 Abs. 5 GmbHG bei der Anmeldung offen zu legende Rückzahlung ist nicht vereinbart oder vorgesehen, da das vollständig aufzubringende Stammkapital in Höhe von 3.000 EUR gerade dem mindestens erforderlichen Liquiditätsbedarf der Gesellschaft entspricht.





� 	Hinweis: Die Belehrung kann nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GmbHG auch gesondert schriftlich und / oder durch einen in- oder ausländischen Notar, Vertreter vergleichbaren rechtsberatenden Berufs oder Konsularbeamten erfolgen.





� 	Wichtig!! Erhebliche Ausweitung der Amtsunfähigkeitstatbestände durch § 6 Abs. 2 GmbHG!


� 	Bei der Gründung wirkt der beurkundende Notar nicht an “Veränderungen“ mit, so dass zu diesem Zeitpunkt die Erstellung einer notarbescheinigten Liste ausscheidet. 





� 	Die Liste ist von „den Anmeldenden“, als von sämtlichen Geschäftsführern zu unterzeichnen, § 8 Abs. 1 Nr. 3 GmbHG.
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